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Prozess zur Errichtung von Ladeinfrastruktur für  

E-Fahrzeuge in Leipzig 
 

 Information  

 Standort im öffentlichen Raum (z. B. Straßen, 
öffentliche Parkplätze, Park + Ride Anlagen) 

 Sondernutzungsvertrag und verkehrsrechtliche 
Anordnung notwendig 

 Anfrage an das Amt für 
Wirtschaftsförderung 

 Standort im halböffentlichen Raum (z. B. Tankstellen, 
Supermärkte) 

 Kein Sondernutzungsvertrag notwendig, 
verkehrsrechtliche Anordnung möglich 

 Anfrage an das Amt für 
Wirtschaftsförderung 

 Standort im privaten Raum (z. B. Firmengelände, 
eigenes Grundstück) 

 Keine Genehmigung notwendig 
 Abstimmung mit Netzbetreiber 

 Kein 
Genehmigungsprozess 
notwendig 

 

Schritt Zu tun Verantwortung 

0 Vorprüfung durch Amt für Wirtschaftsförderung  

0a Einreichung der geplanten Standorte und Unterlagen 
bei Amt für Wirtschaftsförderung 
(Standorte: z. B. Anzahl Ladepunkte, Anzahl 
Ladesäulen, Stellplätze, Lage 
Unternehmen: Umsatz, Anzahl Mitarbeitende, 
Referenzen, Anzahl Ladepunkte, Abrechnungssystem) 

Betreiber 

0b Prüfung der eingereichten Standorte anhand des 
Ladeinfrastrukturkonzepts als Leitfaden (z. B. 
Entfernung von vorgeschlagenen Standorten im 
Konzept) 

Amt für Wirtschaftsförderung 

0c Sichtung des Unternehmens auf Leistungsfähigkeit 
anhand von Umsatz, Anzahl Mitarbeitende, 
Referenzen, Anzahl Ladepunkte, Abrechnungssystem 
(barrierefreie Abrechnung) 

Amt für Wirtschaftsförderung 

0d Bewertung der Unterlagen und Weitergabe der 
Anfrage an das Verkehrs- und Tiefbauamt, Nachricht 
über Weitergabe an Betreiber 
ggf. Nachforderung von Informationen 

Amt für Wirtschaftsförderung 

1  Standortprüfung  

1a Einreichung des Lageplans für geplante Standorte bei 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Betreiber 

1b Abstimmung der Standortplanung mit dem Verkehrs- 
und Tiefbauamt (z. B. genaue Lageabstimmung, 
Richtlinien zur Stadtgestaltung) 

Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Betreiber 

1c Vor-Ort-Besichtigung zur schnellen Klärung mit dem 
Ziel der Verkürzung des Planverfahrens 

Betreiber, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, 
Stadtplanungsamt,  
ggf. Amt für Bauordnung und 
Denkmalpflege,  
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ggf. Amt für Stadtgrün und 
Gewässer 

2 Standortgenehmigung  

2a Beantragung von: 

 Sondernutzung  

 verkehrsrechtliche Anordnung 

 Zustimmung des Grundstückseigentümers und 
Aufgrabungsgenehmigung 

 Sondernutzung für Baudurchführung 
Bei Verkehrs- und Tiefbauamt 

Betreiber, Verkehrs- und 
Tiefbauamt 

2b Genehmigung Verkehrs- und Tiefbauamt 

3 Umsetzung  

3a Meldung des Vollzugs der Inbetriebnahme an das 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Betreiber 

3b Eintrag in das interne Standortregister Verkehrs- und Tiefbauamt, 
Amt für Wirtschaftsförderung 

 

 Empfehlung für Betreiber von Ladeinfrastruktur  

 Darstellung der Ladestationen auf diversen Portalen 
wie Mobilitätsportal Mitteldeutschland, 
Verkehrsinformationssystem der Stadt Leipzig, 
www.energiemetropole–leipzig.de (Einbindung 
goingelectric.de) 

Betreiber 

 Mögliche Integration in das Mobilitätsportal 
LeipzigMOVE 

Betreiber, Leipziger 
Verkehrsbetriebe, Verkehrs- 
und Tiefbauamt 

 Integration in äußeres Erscheinungsbild LeipzigMOVE 
zur Stärkung des insgesamten Mobilitätsangebotes 
durch Wiedererkennbarkeit und Identifikation. 
Mit Übernahme des Designs LeipzigMOVE könnte eine 
Ladestation gleichzeitig als Erkennungsmerkmal im 
Gesamtsystem der Mobilitätsstationen und somit als 
Anker für Car- und Bikesharing und weitere 
Verkehrsanbieter dienen. 

Betreiber, Leipziger 
Verkehrsbetriebe, Verkehrs- 
und Tiefbauamt 

 Es ist angestrebt, dass alle Park + Ride Anlagen 
mittelfristig mit Ladestationen ausgestattet werden 

 

 

http://www.energiemetropole–leipzig.de/

